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Veröffentlichung der Ortsbürgergemeindeversammlungs-Beschlüsse 

Gestützt auf § 9 des Gesetzes über die Ortsbürgergemeinden werden die Beschlüsse der 

Ortsbürgergemeindeversammlung vom 29. Juni 2017 veröffentlicht: 

 

1. Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 9. Dezember 2016: 

Das Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 9. Dezember 2016 wird mit Anpassung der 

Ziffer 9 „Verschiedenes und Umfrage“, Wortmeldung Alexander Bolinger, genehmigt. 

2. Rechnung 2016: 

Die Bilanz-/Erfolgs- und Investitionsrechnung 2016 wird genehmigt. 

3. Ortsbürgerkommission: Ersatzwahl von Simon Schmid 

4. Kreditbegehren: Baukredit Gasthof Adler: 

Es wird ein Verpflichtungskredit in der Höhe von CHF 2‘040‘000.00 für die Sanierung des Gasthofes 

Adler gesprochen. 

5. Dienstbarkeitsbegründung: Gasthof Adler – ausschliessliches Benützungsrecht an fünf 

Autoeinstellplätzen im Löwen-Parking: 

Die Dienstbarkeitsbegründung für das ausschliessliche Benützungsrecht an fünf Autoeinstellplätzen 

im Löwen-Parking für den Gasthof Adler wird genehmigt. 

6. Dienstbarkeiten: Überbauung Sonne und Bolingerhaus und Kreditbegehren Verpflichtungskredit für -

den Kauf von zwei Tiefgaragenplätzen : 

- Es wird dem vorgenannten Dienstbarkeitsvertrag zwischen der csg Immobilien AG, der 

Einwohnergemeinde sowie der Ortsbürgergemeinde Kaiseraugst mit der Änderung zugestimmt, 

dass der Ortsbürgergemeinde das Recht an fünf Tiefgaragenplätzen eingeräumt wird. 

- Zu Lasten der Investitionsrechnung wird ein Verpflichtungskredit in der Höhe von CHF 

225‘000.00 für den Kauf von fünf Tiefgaragenplätzen gesprochen. 

7. Verabschiedung Anpassungen Jugendhausreglement: 

Es wird der Teilrevision des Jugendhaus-Reglementes zugestimmt. 

8. Verabschiedung Anpassungen Violahofreglement: 

Es wird der Teilrevision des Violahof-Reglementes zugestimmt. 

9. Alters- und Pflegeheim Rinau: Neuorganisation: 

- Zustimmung zur Vereinbarung zwischen der Ortsbürger-, Einwohnergemeinde und dem Verein 

für Alterswohnheime Kaiseraugst betreffend der Aufhebung des Nutzungsvertrags vom 25. April 

1989. 
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- Zustimmung zum Schenkungsvertrag zwischen der Einwohnergemeinde (Schenkerin), der 

Stiftung Rinau Park (Beschenkte) und der Ortsbürgergemeinde (Grundeigentümerin und 

Bauchrechtsgeberin). 

- Zustimmung zum Baurechtsvertrag zwischen der Ortsbürgergemeinde (Baurechtsgeberin) und 

der Stiftung Rinau Park (Baurechtsnehmerin) für die Parzelle 306, Rohrweg. 

10. Einbürgerungsgesuch: Borer-Buser Christian und Gabriela; Erteilung Ortsbürgerrecht 

- Herr Borer Christian und Frau Borer-Buser Gabriela Dagmar werden in das Ortsbürgerrecht von 

Kaiseraugst aufgenommen. 

- Für die Erteilung des Ortsbürgerrechts an Herrn Christian Borer und Frau Gabriela Dagmar Borer-

Buser wird eine Einkaufssumme von CHF 250.00 pro Bewerber erhoben. 

11. Verschiedenes und Umfrage 

 

Den Anträgen 1-10 wurde abschliessend zugestimmt. Eine Referendumsfrist entfällt.  

 

Für das Verfahren und die Rechtsgültigkeit der Beschlüsse kommen die Bestimmungen des 

Gemeindegesetzes zur Anwendung. 

 

Der Gemeinderat 

 
 


